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Esteban Pifeiro

Irritationen der Vielfalt. Fachliche Implikationen
einer transkulturellen Offnung der Verwaltung

Politik der Vielfalt

Innerhalb von Europa weist die Schweiz einen der hchsten Ausldnderan-
teile an der Gesamtbevolkerung auf. Migrantinnen und Migranten haben
sich in der Schweiz nicht nur niedergelassen, sondern in der zweiten und
dritten Generation Wurzeln geschlagen.! Die Einwanderungsrealitit ist in
dieser Hinsicht mit jener klassischer Einwanderungsldnder wie Australien,
Kanada oder den USA vergleichbar (Piguet 2006, S. 122). Nebst der demo-
grafischen Relevanz diirfte auch die sukzessiv verbesserte Rechtsstellung
der ldngerfristiganwesenden Auslanderinnen und Auslander dazu gefiihrt
haben (Schweizerischer Bundesrat 2010), dass die offizielle Schweiz sich
heute als «ein Land der Vielfalt» prasentiert (EKA 2005a, S. 3). Mittler-
weile werden Ausldnderinnen und Ausldnder als «<wertvolle[r] Bestandteil
der Gesellschaft» (TAK 2009, S. 10) wahrgenommen, als «selbstverstandli-
che Teilhabende», gar «Mitbiirgerinnen und Mitbiirger» einer «vielfédltigen
Bevolkerung in Stddten und Gemeinden» (EKA 20054, S. 3). Sie bringen ihre
personliche Lebensauffassung mit, verfiigen iiber unterschiedliche Erfah-
rungen und spezifische Kompetenzen. Der Staat anerkennt diese Vielfalt
als wirtschaftliches, kulturelles und soziales Potenzial (Schweizerischer
Bundesrat 2010, S. 13). Es erstaunt deshalb kaum, dass Vielfalt heute als
ein wesentliches Element jeder freiheitlichen Ordnung hochgehalten wird,
«welches zu schiitzen ist» (Schweizerischer Bundesrat 2002, S. 3797).

In diesem Sinne sind Bund, Kantone und Gemeinden gefordert,
«glinstige Rahmenbedingungen fiir die Chancengleichheit und die Teil-
habe der auslidndischen Bevolkerung am offentlichen Leben» zu schaffen
(Art. 53 Abs. 2 AuG). Integrationspolitisch motiviert sollen nun «in allen
gesellschaftlichen Bereichen die notwendigen Bedingungen» geschaf-
fen werden, um eine «gleichberechtigte und chancengleiche Teilhabe zu
ermoglichen» (EKM 2011a). Seit Ende der Neunzigerjahre wird daher auch
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vermehrt die «Offnung der Institutionen» diskutiert, um die anstehenden
«Herausforderungen», die sich durch die Vielfalt der Bevolkerung in der
Schweiz ergeben, «Gewinn bringend» anpacken zu kénnen (EKM 2011b).
Angetrieben von Verwaltungsreformen wie dem New Public Management
(EKA 20054, S. 3), einer verstidrkten Rezeption der amerikanischen Diver-
sity-Diskussion in Europa (Domenig 2007, S. 345; Prodolliet 2005, S. 4) und
einer deutlich erstarkenden schweizerischen Integrationspolitik (Pifieiro
et al. 2009; D’Amato/Gerber 2005; Wicker et al. 2003) wird nun auch der
offentlichen Verwaltung eine erhéhte Sensibilitdt fiir die Qualitat ihrer
Dienstleistungen nahegelegt. Propagiert wird eine «transkulturelle Off-
nung der Verwaltung» (EKA 2005b). Die damit adressierte Verwaltung
umfasst de facto eine grosse Vielfalt von Verwaltungsabteilungen. Dar-
unter fallen sozialarbeiterische Dienste genauso wie die Polizei, o6ffent-
liche Heime ebenso wie das Tiefbauamt, 6ffentliche Gesundheitsdienste
wie auch Sozialhilfebehodrden, Kindesschutzabteilungen oder éffentliche
Schulen. All diese Dienste sollen ihre Leistungen also auf eine vielfiltige
Kundschaft ausrichten, auf die ausldndische Bevélkerung genauso wie auf
die schweizerische. Die Eidgendssische Ausldnderkommission EKA? emp-
fiehlt den Institutionen, sich «auf Vielfalt einzustellen und geeignete Mass-
nahmen zu treffen, um ihre Strukturen mit der gesellschaftlichen Realitét
in Einklang zu bringen» (EKA 20054, S. 4).

Die Tatsache, dass eine transkulturelle Offnung der Verwaltung
als notwendig erachtet wird, impliziert zweierlei: Erstens, dass Verwal-
tungsdienste die Frage der Vielfalt bisher nachrangig behandelten. Zwei-
tens, dass sich die Verwaltung in globo dieser Herausforderung stellen soll.
Vernachléssigt wird weitgehend, dass es unter der bestehenden Hetero-
genitat der Verwaltungsabteilungen solche geben kénnte, bei denen eine
Umstellung auf Vielfalt nicht angezeigt ist. Auf diese Fragen bietet das
offizielle Schweizer Offnungsprogramm kaum Antworten. Das liegt wohl
daran, dass es bloss fragmentarisch vorliegt, in Form von Thesen- und
Empfehlungspapieren der Eidgendssischen Ausldnderkommission (2005a,
2005b; vgl. auch TAK 2009).? Wie die offiziellen Promotoren selber meinen,
fehlt es an einer stringenten und kohdrenten Offnungsstrategie (TAK 2009,
S. 15; Arn 2004, S. 18; EKA 2005a). Vermisst werden auch wissenschaftliche
Grundlagen, die die schweizerischen Spezifika angemessen beriicksichti-
gen (Kiibler/Pifieiro 2011). Folglich miissen wir uns zunéchst einmal fra-
gen, wie denn die unterschiedlichen Verwaltungsdienste bisher «Vielfalt»
rationalisierten, welchen Umgang sie damit aus beruflichen oder instituti-
onellen Uberlegungen pflegten und inwieweit die von der Offnungsstrate-
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gie geforderte Sensibilitdt fiir Vielfalt zu Problemen fiihren kann, weil sie
mit der bisherigen fachlichen Reflexion und Praxis der Verwaltungsdienste
konfligiert.

In einem explorierenden Duktus sollen zundchst einmal die wich-
tigsten konzeptionellen Koordinaten der bruchstiickhaften Policy heraus-
gearbeitet werden — deren Problematisierungen, die empfohlenen Zentral-
strategien und die ihnen zugrunde liegenden Denkweisen zur Vielfalt. Um
die programmatische Logik der Schweizer Konzeption weiter schirfen zu
kénnen, wenden wir uns in einem zweiten Schritt dem angelsidchsischen
Verwaltungsdiskurs zu, womit die (konzeptionellen) Implikationen des
Offnungsprogramms greifbarer werden. Die Diskussion konzentriert sich
dabei auf zwei in der schweizerischen Offnungsstrategie weitgehend ver-
nachléssigte Aspekte: Erstens auf eine Grundvoraussetzung der Offnung,
namlich das Bestehen von Ermessensrdumen fiir das Verwaltungsperso-
nal, um auf Vielfalt vielfédltig reagieren zu kdonnen, und zweitens auf den
sehr weitgehenden Anspruch der Offnungsstrategie, gerade diese Ermes-
sensrdume strukturieren zu wollen. Aber hier, auf Ebene des verwaltungs-
praktischen Alltagshandelns, trifft die Offnungslogik auf dominante insti-
tutionelle oder professionelle Deutungsmuster und Handlungsregeln
(«Binnenstrukturen»; Dewe et al. 2001), die sich als dusserst robust erwei-
sen diirften. Deshalb soll in einem dritten Schritt anhand von zwei unter-
schiedlichen Beispielen diskutiert werden, inwieweit sich die Offnungslo-
gik mit fachlichen Handlungsstandards relationieren ldsst oder ob sie diese
gar zu unterminieren droht. Als erstes Beispiel soll uns die Kantonspolizei
dienen, wobei wir ihre Handlungsmaximen und ihren Umgang mit Viel-
falt exemplarisch anhand des Polizeigesetzes Basel-Stadt diskutieren. Die-
ses enthilt auch das polizeiliche Geliibde, das auf zentrale handlungslei-
tende Prinzipien verweist. Im Kontrast dazu verhandeln wir als zweites
ausfiihrlicheres Beispiel einen abstrahierten sozialarbeiterischen Verwal-
tungsdienst. Dieser sieht sich einem Professionsideal verpflichtet, dessen
handlungsleitende Prinzipien im Professionsdiskurs der Sozialen Arbeit
expliziert werden.

«Eine Verwaltung fiir alle»
Die Offnung der Verwaltung wird hiufig mit dem Konzept des «Managing
Diversity» gleichgestellt oder zu konkretisieren versucht (vgl. EKA 2005a,
2005b; Arn 2004; PricewaterhouseCoopers 2003).* Uns interessiert in die-
sem Zusammenhang nicht der fachwissenschaftliche Diversity-Diskurs
im Allgemeinen (Mecheril/PloRer 2011; Schroer 2006 u.a.), sondern die Art
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und Weise, wie im Offnungsprogramm Vielfalt verstanden wird und Diver-
sity-Maximen zum Einsatz gebracht werden. Als Referenzpunkt der offizi-
ellen Offnungsidee, so lesen wir, dient das im Wirtschaftsbereich promi-
nente Diversity-Konzept: «Unter dem Stichwort <Managing Diversity> oder
Diversity Management> bedeutet die Offnung im Hinblick auf die Ange-
stellten: die Struktur der Mitarbeiter/innen widerspiegelt die Diversitédt
des Marktes, bessere Nutzung der Human Resources, bessere Stellung im
Arbeitsmarkt, erhdhte Arbeitszufriedenheit, gesteigerte Produktivitdt und
gesteigertes gesellschaftliches Ansehen. Im Hinblick auf die Kundschaft
ergeben sich eine bessere Erschliessung neuer Marktsegmente, hohere
Absatzmoglichkeiten und Imagegewinn» (EKA 2005b). Auf die Verwaltung
bezogen soll hingegen eine «Steigerung der Qualitdt der Dienstleistungen»
erreicht werden: «Die Herausforderung fiir die Verwaltung besteht darin,
mit der Vielfalt ihrer Kundinnen und Kunden in der Vielfalt ihrer Bezie-
hungen und Kontaktsituationen optimal umzugehen und diese Vielfalt mit
einem gleichmaéssigen Qualitdtsergebnis und unter «ntelligentem> Einsatz
der personellen Ressourcen zu meistern» (EKA 2005b). Im Kern, so die Eid-
genodssische Ausldnderkommission EKA (20054, S. 3), gehe es darum, dass
«Behorden eine offene Haltung entwickeln, die es erlaubt, ihre individu-
ellen Erfahrungen und Befdhigungen in Arbeitsprozesse einzubringen».
Dannwiederum steht die «Bewidltigung von Kundenvielfalt» im Mittelpunkt
(PricewaterhouseCoopers 2003, S. 16, Hervorh. i. O.).

Wie Ehret (2011, S. 49) aufzeigt, konstruiert das Diversity-Kon-
zept Vielfalt bzw. das ««Anderssein> der anderen» (bezogen auf die Migra-
tionsbevolkerung) primar mittels der Differenzkategorie «Kultur». Darauf
weisen auch Begriffe wie «interkulturelle» oder «transkulturelle» Offnung
der Verwaltung hin, die in simtlichen offiziellen Positionspapieren zu fin-
den sind. Insgesamt scheint Diversity eher ein allgemeines «Arbeitsprin-
zip» (Arn 2004, S. 12) darzustellen, das die «demografische, ethnische und
kulturelle Vielfalt der Bevolkerung» als Zentralreferenz privilegiert. Vielfalt
soll als «Selbstverstdndlichkeit» wahrgenommen werden, die Verwaltung
soll sich daran orientieren und sich selber entsprechend wandeln, wie Arn
(2004, S. 13) meint. Dem Konzept des Diversity Managements zufolge sind
Personen mit Migrationshintergrund «als ein Teil der Vielfalt der Kunden-
beziehungen und der Situationen zu sehen, mit denen die Verwaltung kon-
frontiert wird» (PricewaterhouseCoopers 2003, S. 18). Die Herausforderung
besteht darin, diese Vielfalt der Kundinnen und Kunden und der Kontakt-
situationen so zu meistern, dass die Qualitét der Leistung fiir alle konstant
bleibt (PricewaterhouseCoopers 2003, S. 24).
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Offnung gegen innen und gegen aussen

Gemiss der Eidgendossischen Auslinderkommission EKA hat die 6ffentli-
che Verwaltung den Auftrag, Dienstleistungen allen Bevolkerungsgrup-
pen ohne Unterschied zugédnglich zu machen (EKA 2005a, S. 5). Die Verwal-
tungsreformen der letzten Jahre (wirkungsorientierte Verwaltungsfiihrung
u.a.) zielen explizit darauf ab, Leistungen und Aktivitdten stdrker auf die
Erwartungen der Bevolkerung auszurichten. Den besonderen oder zusitz-
lichen Bediirfnissen von Zugewanderten will man gezielt Rechnung tra-
gen, «indem diese gleichwertigen Zugang haben» (TAK 2009, S. 13).5 Diese
Offnung gegen aussen hat in erster Linie den Kontakt zur Bevilkerung im
Blick und mochte so den «gleichberechtigten Zugang und die gleichmas-
sige Qualitdt der Leistungen» sichern (Wiiest-Rudin 2005, S. 13). Hinzu
kommt ein weiteres Kardinalanliegen, das die anvisierte transkulturelle
Offnung programmatisch instruiert: Die 6ffentliche Verwaltung soll sich
auch gegen innen 6ffnen und Migrantinnen und Migranten einen chancen-
gleichen Zugang zu allen Positionen gewdhren (EKA 2005b, Hervorh. i.O.).
Behorden werden dazu angehalten, im Hinblick auf die Anstellung von
Ausldanderinnen und Ausldndern «jegliche Form der personellen und insti-
tutionellen Diskriminierung» zu vermeiden (EKA 2005a, S. 6). Idealerweise
gewihrleistet die Verwaltung den «chancengleichen Zugang zu Arbeitsstel-
len» (EKA 20053, S. 5). So konnten bei der Ausschreibung von Stellen die
Personalimter des Bundes, der Kantone und der Gemeinden «ausldndische
Staatsangehorige explizit» ansprechen, Personalgesetze gelte es auf die
Angemessenheit von rechtlichen «Zugangsbeschrédnkungen in Bezug auf
Staatszugehorigkeit» zu priifen (EKA 2005a, S. 6). Letztlich soll die Vielfalt
der Gesellschaft sich in der personellen Zusammensetzung der Institutio-
nen widerspiegeln. Mitarbeitende sollen entsprechend «rekrutiert, hono-
riert und ihren Fiahigkeiten gerecht eingesetzt werden» (TAK 2009, S. 14; vgl.
Wiiest-Rudin 2005, S. 13). Denn die Verwaltung sei «nicht Teil eines abge-
hobenen Apparats», sondern sie reprasentiere die Bevolkerung und diene
ihr zugleich (EKA 2005b).

Reprédsentative Verwaltung
Die Schweizer Offnungsstrategie scheint a prima vista an das Modell der
repriasentativen Verwaltung anzuschliessen, das vorrangig im angelsich-
sischen Raum diskutiert wird. Dem Schweizer Programm ganz dhnlich,
werden auch hier zwei strategische Momente unterschieden: Die passive
Repriisentation (Zusammensetzung des Verwaltungspersonals, Rekru-
tierung von Angehorigen gesellschaftlicher Minderheiten) und die aktive
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Repriisentation (eine Verbesserung der Verwaltungsleistungen fiir Minder-
heiten). Charakteristisch fiir das angelsdchsische Modell ist, dass es beide
Strategien eng verklammert:

“[A] more representative workforce can lead to discretion being exercised
toward the achievement of policy outcomes that are more representative and
responsive to particular groups. A public workforce that is representative of
the population will have values and beliefs that are similar to the population
it represents, and these values and beliefs will direct the exercise of discretion
toward these shared values and beliefs.” (Sowa/Coleman Selden 2003, S. 703)

Passive Reprédsentation bezieht sich primér einmal auf “the source of origin
of individuals and the degree to which, collectively, they mirror the total soci-
ety” (Mosher 2003, S. 20). Weiterfithrend wird bei der aktiven Repriasenta-
tion angenommen, dass ein «minority bureaucrat» (Lim 2006, S. 194) sich
fiir die Interessen und Wiinsche der von ihm reprisentierten «Minderhei-
ten» einsetzen wird. Lim (2006, S. 196) resiimiert: “Shared values and beliefs
and empathic understanding constitute sources of substantive effects because
they lead minority bureaucrats to articulate the interests of their social group
as decision inputs and to take these interests into proper account in their own
decisions and actions.” Auch Sowa und Coleman Selden (2003, S. 701) gehen
davon aus, dass bestimmte Eigenschaften wie Ethnie oder Geschlecht
zu frithen Sozialisationserfahrungen fiihren, die Werte und Verhaltens-
weisen von Verwaltungsangestellten entscheidend mitpriagen: “These val-
ues and attitudes then can be conceived of as directly influencing the behav-
iour of administrators, directing them towards using their discretion to foster
improved equity for those who have been underrepresented in the implemen-
tation of public programs.” Es wird also angenommen, dass die geteilten
Werte und Meinungen zu einem substantiellen Nutzen fiir Adressatinnen
und Adressaten der eigenen sozialen Gruppe beitragen kénnen (Lim 2006,
S.195). Das Personal mit Migrationshintergrund scheint sich fiir die eigene
soziale Gruppe besonders einzusetzen, es iibernimmt Verantwortung «for
making a difference in policy outcomes for minorities, ensuring their interests
are served” (Sowa/Coleman Selden 2003, S. 704).

Ambivalente Schweizer Reprdsentationsstrategie
Vergleicht man nun das Schweizer Programm mit dem Modell der repra-
sentativen Verwaltung, so werden doch Divergenzen deutlich. Zwar geht es
der Eidgendssischen Ausldanderkommission EKA bei der empfohlenen Rek-
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rutierung von ausldndischem Personal auch um das Anliegen der Chan-
cengleichheit und der Nichtdiskriminierung von Ausldnderinnen und
Ausldndern bei der Besetzung von Verwaltungsstellen (passive Reprédsen-
tation). In diesem Sinne empfiehlt sie die «xAngemessenheit von rechtli-
chen Zugangshindernissen» zu hinterfragen und allenfalls zu beseitigen
(EKA 20054, S. 6). Der aktiven Reprdsentation gegeniiber verhdlt sie sich
aber ambivalent. Nur punktuell verschniirt sie die innere Offnungsstrate-
gie mit derjenigen gegen aussen. In den EKA-Empfehlungen zur Offnung
der Institutionen orten wir bloss einen Verweis darauf, dass die «freiwil-
lige Beriicksichtigung der Vielfalt zum Zwecke der Effizienzsteigerung
mit verfassungsrechtlichen Anspriichen auf Nichtdiskriminierung» ein-
hergehe (EKA 2005a, S. 4). Weiter lesen wir, dass heterogene Belegschaf-
ten nicht als Defizit oder als zusétzliche Belastung gewertet werden diirfen,
«sondern als Chance und Potential fiir die Erbringung optimaler Dienst-
leistungen» (EKA 2005a, S. 3). Klarer positioniert sich hingegen die Tripar-
tite Agglomerationskonferenz TAK, die eine verbesserte Verwaltungsleis-
tung mittels Rekrutierung ausldndischen Personals eindeutig beflirwortet.
In ihrem Bericht zur Weiterentwicklung der schweizerischen Integrations-
politik heisst es:

«Die Anstellung von Mitarbeitenden mit direktem Migrationshintergrund hat
sich als eine der wirksamsten und kostengtinstigsten Massnahmen zur Off-
nung der Institutionen erwiesen. Diese Menschen haben oftmals eine Tiiroff-
ner-Funktion und tragen zur Niederschwelligkeit der Angebote bei, ermogli-
chen interkulturelle Vermittlung nach Innen und nach Aussen und erhohen
die Qualitdit der Institution.» (TAK 2009, S. 14)

Damit wird deutlich gemacht, dass die Offnung der Verwaltung nach innen
«in einem engen Zusammenhang» mit einer Offnung gegen aussen steht
(Wiiest-Rudin 2005, S. 13).°

Demgegeniiber présentiert die EKA ihre Konzeption einer inter-
kulturellen bzw. transkulturellen Offnung als «zweigleisiges Unterfangen»
(EKA 2005b). Zur Frage der aktiven Repriasentation nimmt sie nicht eindeu-
tig Stellung, verhilt sich eher zuriickhaltend und zwiespiltig — womit sie
ein konzeptionelles und fachliches Vakuum provoziert. Denn gleichwohl
bleibt im Schweizer Offnungsprogramm der Zusammenhang zwischen
Anstellung ausldndischen Personals und aktiver Repridsentationseffekte
virulent. Das Modell der (aktiv-passiven) représentativen Verwaltung gilt
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es also stdrker in den Blick zu nehmen, um ihm gegeniiber eine klarere
fachliche Haltung entwickeln zu kénnen.

Weber’sche Biirokratie versus reprdsentative Verwaltung

Zunichst einmal ist festzustellen, dass das Modell einer reprisentati-
ven Verwaltung in scharfem Kontrast zu einem traditionellen Verstand-
nis der Verwaltung steht, das auf Neutralitdt, Formalisierung und Stan-
dardisierung, auf die Notwendigkeit von Kontrolle und Disziplin setzt
(Soni 2000, S. 405). Eine stringente Beschreibung dieses klassischen Ver-
waltungsmodells finden wir in Webers Ausfithrungen zur durchrationali-
sierten Beamtenbiirokratie (Dolan/Rosenbloom 2003). Bei der biirokrati-
schen Verwaltung (Behorde) handelt es sich um einen «kontinuierliche[n]
regelgebundene[n] Betrieb von Amtsgeschiften», innerhalb «einer Kom-
petenz (Zustandigkeit)» und eines «sachlich abgegrenzten Bereich[s] von
Leistungspflichten», mit den «dafiir erforderlichen Befehlsgewalten» und
«mit fester Abgrenzung der eventuell zuldssigen Zwangsmittel und der Vor-
aussetzungen ihrer Anwendung» (Weber 1980, S. 126, Anm. d. Verf., Her-
vorh. i.0.). Die so verstandene biirokratische Verwaltung fiihrt zu einer
hohen Standardisierung des Verwaltungshandelns: «Prdzision, Schnellig-
keit, Eindeutigkeit, Aktenkundigkeit, Kontinuierlichkeit, Diskretion, Ein-
heitlichkeit, straffe Unterordnung» (Weber 1980, S. 561f.). Die Durchset-
zung von Standards und Normen, das rationale, gleichmassige und folglich
wertneutrale Handeln der Beamten ldsst die Verwaltung zu einer «rationa-
len Maschine» werden, deren Akteurinnen bzw. Beamte gleichfoérmig, for-
mell und sachlich handeln. Die 6konomischen und sozialen Unterschiede
der Amtspersonen, personliche Vorlieben und Interessen gelten als (weg-)
nivelliert und werden fiir die Ausfiihrung der Tétigkeiten irrelevant. Ein-
zelne Beamtinnen und Beamte sind auswechselbar, sie werden aufgrund
tiberpriifbarer Fachqualifikation rekrutiert, die im Prinzip von allen erwor-
ben werden kdnnen (Miiller 2007, S. 142).

Génzlich anders prédsentiert sich das Modell der reprdsentati-
ven Verwaltung, das sich vom «Ideal der Vielfalt» leiten lasst (Soni 2000).
Zunidchst einmal wird hier festgestellt, dass Entscheide von Verwaltungs-
angestellten nicht wertneutral sind. Vielmehr verhalten sie sich je nach
Kundschaft und persénlichem Kontakt sehr unterschiedlich. Thr Handeln
wird von Faktoren wie Geschlecht oder Hautfarbe, Bildung, Alter, sexuel-
ler Orientierung, Behinderungen oder Religion beeinflusst. Eine Vielzahl
von Studien untersucht diesen Einfluss der passiven Reprdsentation auf die
Outputs der staatlichen Verwaltung (z.B. Thompson 2003; Sowa/Colman
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Selden 2003, 702; Coleman Selden et al. 2003). Gemdss Soni (2000, S. 406)
weisen die Forschungsresultate darauf hin, dass “individual values and
belief systems are likely to have a major influence on public policy”. Ange-
stellte erscheinen hier weniger als rational Ausfiihrende im Weber’schen
Sinne, sondern sie sind in der Lage, ihre Aufgaben unterschiedlich zu
bewdiltigen, je nachdem, mit wem sie es zu tun haben. Personliche Einstel-
lungen und «practice ideologies» (Hasenfeld 2010, S. 418) spielen in der Ver-
waltungspraxis eine wichtige Rolle. Diese Handlungs- und Entscheidungs-
spielrdume stellen eine unabdingbare Voraussetzung dafiir dar, dass eine
Verwaltung sich tiberhaupt «transkulturell» 6ffnen kann. Ansonsten wiir-
densich ihre Angestellten analog dem Weber’schen Biirokratiemodell weit-
gehend standardisiert verhalten.

Das Ermessen der street-level bureaucrats

Mit Michael Lipsky (2010) wird dariiber hinaus auch deutlich, dass sich bei
denjenigen Verwaltungsangestellten unweigerlich Ermessensrdume eroff-
nen, die direkt mit der Bevolkerung interagieren. Diese street-level bureau-
crats — typischerweise Polizistinnen, Lehrer oder Sozialarbeiterinnen
— verfiigen iiber ein Ermessen, das sich von Policies nicht vollends struk-
turieren, von Vorgesetzten nicht komplett steuern ldsst: “Policemen decide
who to arrest and whose behavior to overlook” (Lipsky 2010, S. 13). Profes-
sionelle wiederum “are expected to exercise discretionary judgment in their
field. They are regularly deferred to in their specialized areas of work and are
relatively free from supervision by superiors or scrutiny by clients” (Lipsky
2010, S. 14). «Weber'sche Beamtinnen und Beamte» sind hier undenkbar,
denn wiirde man diesen street-level bureaucratsihre Ermessensrdume neh-
men, so wiirden sie handlungsunfihig. Sie wiren nicht mehr in der Lage,
auf die alltdglichen beruflichen Anforderungen zu reagieren. Der person-
liche Kontakt zu ihren «Kundinnen und Kunden» generiert unerwartete
Situationen, die ein vielfaltiges Handeln notwendig machen. Ermessen
taucht deshalb auf, weil street-level bureaucrats auf Situationen treffen, die
kein durchgédngig standardisiertes Handeln erlauben.” Weil sich der Kun-
denkontakt, die Interaktionssituation immer unterschiedlich prédsentiert,
lassen sich Problemstellungen nicht gleichférmig handhaben (Evans 2011,
S. 370). Mitarbeitende “use their discretion to modify and adapt the service
technology in order to find acceptably workable solutions” (Hasenfeld 2010,
S. 418). Street-level bureaucrats “have considerable discretion in determining
the nature, amount, and quality of benefits and sanctions provided by their
agencies” (Lipsky 2010, S. 13).
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Der Ansatz der «transkulturellen Offnung der Verwaltung» rech-
net mit diesen Ermessensraumen, auch wenn dies nicht expliziert wird.
Denn erst diese Riume verschaffen Verwaltungsangestellten Handlungs-
optionen, um auf unterschiedliche Bevélkerungsgruppen addquat reagie-
ren zu kénnen. Minority-bureaucrats, die von der Schweizer Offnungspo-
litik geforderten Verwaltungsangestellten mit Migrationshintergrund,
«verkorpern» dieses Ermessen auf eine ganz besondere Art. Denn mit die-
ser «ausgezeichneten» Personalgruppe markiert die Verwaltung die Diffe-
renz, das Anderssein, die Vielfaltinnerhalb ihrer Belegschaft, um gleichzei-
tig zu signalisieren, dass sie willens und in der Lage ist, mit der Vielfaltihrer
Kundinnen und Kunden umzugehen. Die innere Offnung (passive Repri-
sentation) erhebt das Ermessen zu einem strategischen Feld, das gleichzei-
tig aber diversity-orientiert «bespielt» werden soll. In einer «Weberschen
Verwaltung» hingegen wiirden sich die ausldndischen Verwaltungsange-
stellten in ihrem Handeln nicht von ihren Schweizer Kolleginnen und Kol-
legen unterscheiden. Ihr Diversitdtspotenzial kime folglich nicht zur Gel-
tung, ihre sprachlichen Kompetenzen, Migrationserfahrungen, trans- oder
interkulturellen Fihigkeiten lagen brach.

Practice ideologies
Was bedeutet es nun, dass street-level bureaucrats mit Migrationshinter-
grund ihr Ermessen diversity-orientiert strukturieren sollen? Was verlangt
die Offnungsprogrammatik, wenn sie entsprechend Personal rekrutiert,
um die Bevolkerungsvielfalt anzuerkennen und um damit einen addqua-
ten Umgang zu finden? Zun#chst einmal nur, dass die politische Offnungs-
strategie zu einem handlungsstrukturierenden Element werden soll.
Diversity «mischt» sich also in die Verwaltungspraxis eben dieser Ange-
stellten «ein» und trifft damit auf vorhandene fachliche Standards, die das
Handeln innerhalb von Ermessensrdumen anleiten: professionelle Maxi-
men, berufliche Geliibde, stellenspezifische Handlungsanforderungen
etc. Diese Handlungslogiken begriinden ein qualifiziertes Handeln — ganz
besondersim Rahmen von Ermessensraumen. Denn wiirden Verwaltungs-
angestellte ihr Ermessen gemadss ihren persénlichen Priaferenzen ausiiben,
entstiinden sofort gravierende Legitimationsprobleme. Erst das «professio-
nal commitment» (Evans 2011, S. 371), konkreter noch: die «practice ideo-
logies», diese “shared beliefs about the clients and their needs and appropri-
ate service responses that provide the workers with guidance and a rationale
for their actions” (Hasenfeld 2010, S. 418), liefern die beruflichen, institu-
tionellen oder professionellen Rechtfertigungen fiir die Gestaltung von
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Ermessensrdumen.? So sind Sozialarbeitende einem Professionsideal ver-
pflichtet, Polizistinnen und Polizisten wiederum gesetzlich verankerten
Prinzipien, die sie auf Gesetzmaissigkeit und Gleichbehandlungihrer «<Kun-
dinnen und Kunden» verpflichten.

Practice ideologies in use befinden sich aber immer in einem
Spannungsfeld unterschiedlicher, auch widerspriichlicher Rationalititen.
Einer professionellen Rationalitit beispielsweise konnen auch biirokrati-
sche, politische oder 6konomische Anforderungen entgegentreten. Nadai
und Sommerfeld (2005, S. 187) diskutieren das Aufeinandertreffen unter-
schiedlicher handlungsrelevanter Logiken in der Praxis als Auseinander-
setzung zwischen verschiedenen Rationalitdten. Hierbei geht es auch um
Durchsetzungs- und Dominanzanspriiche. Begreift man Diversity als eine
solche Rationalitdt, dann stellt sich natiirlich die Frage, wie diese sich mit
bereits bestehenden fachlichen Handlungsanspriichen relationieren ldsst
— mit practice ideologies notabene, die im vielschichtigen und auch héufig
handlungsoffenen Terrain der Praxis Orientierung und Handlungssicher-
heit bieten und dariiber hinaus auch die Qualitéit der beruflichen und ins-
titutionellen Leistungen sicherstellen.

In unserem Fall ist das Personal mit Migrationshintergrund von
dieser Frage ganz besonders betroffen, denn dieses «verkdrpert» quasi die
Offnungsstrategie der Verwaltung. Diese Angestellten figurieren darin
explizit als «trusteer of minorty interests» (Sowa/Coleman Selden 2003,
S. 704) und werden dazu angehalten, einen anderen, diversity-orientier-
ten Umgang mit ausldndischen Bevlkerungsgruppen zu pflegen. Verfolgt
nun die Offnungsstrategie der Verwaltung die besagte Verschrankung von
innerer Offnung und Offnung gegen aussen analog dem Modell der repri-
sentativen Verwaltung, dann wird die Frage nach der Kompatibilitit von
Diversity-Maximen und fachlichen Standards zu einem zwingenden Fokus
der fachlichen Reflexion.

Beispiel 1: «<ohne Ansehen der Person» — Ideal der nivellierten Vielfalt
Diversity-sensitiv zu arbeiten diirfte fiir die Polizei ein grosses Problem
darstellen. Wie kaum ein anderer Teil der staatlichen Verwaltung, repra-
sentiert sie den Staat im Weber’schen Sinne. Sie ist legitimiert, physischen
Zwang gegeniiber Individuen auszuiiben und Normen auch gegen den Wil-
len von Personen durchzusetzen. Die Grundsétze des polizeilichen Han-
delns konzentrieren sich deshalb darauf, verantwortungsvoll mit die-
ser Befugnis umzugehen. Im Polizeigesetz Basel-Stadt heisst es unter § 7
Abs. 1 PolG: «Die Kantonspolizei erfiillt ihre Aufgaben unter Beachtung der
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Gesetzmaéssigkeit und der Verhdltnismaéssigkeit.» Das Berufsverstdndnis
von Polizistinnen und Polizisten scheint also von Prinzipien wie dem Ein-
halten von Rechtmassigkeit, Neutralitdt und der Vorrangstellung des poli-
zeilichen Auftrags geprédgt zu sein. Weil aber die Polizei auf Patrouille oder
in der Polizeistation (street-level bureaucracy) zwangslaufig mit einer enor-
men Vielfalt von Lebensstilen, kulturellen und religiésen Ausprigungen,
sozialen Stellungen, Geschlechtern und Personen unterschiedlichen Alters
konfrontiert ist, befindet sie sich sofort in einem vielschichtigen und span-
nungsreichen Praxisfeld. Der fachliche Umgang mit Vielfalt drangt sich
also auf. Das polizeiliche Geliibde formuliert den Anspruch eines nicht-
diskriminierenden Verhaltens: Polizistinnen und Polizisten verhalten sich
«ohne Ansehen der Person, vorurteilslos und unbestechlich» (§ 22 PolG).
Die Grundsitze verbieten einen gesonderten Umgang mit migrantischen
Bevolkerungsgruppen. Einzige Ausnahmen bilden die Durchfiihrung von
Durchsuchungen - sie sollen «von einer Person gleichen Geschlechts» vor-
genommen werden (§ 42 Abs. 2 PolG) — und polizeiliche Befragungen und
Einvernehmungen, die den Intimbereich betreffen. Auch hier haben die
betroffenen Personen Anspruch darauf, «<von Angehorigen des gleichen
Geschlechts befragt oder angehort zu werden» (§ 32 PolG). Gegeniiber
allen weiteren «Vielfalten» sind die Mitglieder des Polizeikorps dazu ange-
halten, (diversity-)neutral zu handeln. Korpsmitglieder mit Migrations-
hintergrund® haben sich grundsitzlich also nicht anders zu verhalten als
Schweizer Kolleginnen und Kollegen; mit der ausldndischen Bevolkerung
soll nicht anders verfahren werden als mit Schweizer Staatsangehorigen.
Folgt die Polizei in ihrer tdglichen Arbeit ihrer beruflichen res-
pektive institutionellen practice ideology, so werden die Herausforderun-
gen des Diversity-Konzepts sofort deutlich. Ihr Handeln soll regelgebunden
und stets vorurteilslos sein. Aufgrund der polizeilichen Handlungsmaxi-
men miissen sie sich allen «Kundinnen und Kunden» gegeniiber, egal wel-
cher Herkunft, gleich verhalten. Treffen Polizistinnen und Polizisten in
ihrer Arbeit auf Migrantinnen und Migranten, so miissen sie in der Lage
sein, kulturelle Diskrepanzen zu tiberwinden. Sind nun Polizistinnen und
Polizisten mit Migrationshintergrund auf Patrouille, so diirfte sich diese
Herausforderung akzentuieren. Werden sie von ihrer «<Kundschaft» als sol-
che identifiziert (Name, Sprache, identifizierbares Aussehen oder Verhal-
ten), muss deutlich gemacht werden, dass sie nicht anders verfahren wer-
den als ihre Schweizer Kolleginnen und Kollegen. Dieses Problem stellt
sich, weil sie iiber Ermessen verfiigen und als street-level bureaucrats kei-
neswegs in Webenschem Sinne «uniform» handeln kénnen. Gleichzeitig
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wird an sie aber die Forderung gestellt, diesem Ideal méglichst zu folgen,
um keine polizeilichen Prinzipien zu verletzen. Treffen ausldindische Poli-
zistinnen und Polizisten auf auslédndische «Kundschaft», dann diirfte sich
diese Frage noch weiter zuspitzen. Gemaéss den giiltigen practice ideologies
miissten ausldndische Polizistinnen und Polizisten dann einen zusétzli-
chen Effort leisten, um sich eindeutig als Reprdsentanten des Schweizer
Staats zu positionieren. Keinesfalls diirften sie sich als «minority-bureau-
crats» verstehen, ansonsten sie sich sofortin Loyalitdatskonflikte verstricken
oder anféllig fiir Diskriminierungsvorwiirfe werden wiirden.

Hier provoziert die propagierte Diversity-Ideologie zusitzliche
Handlungsunsicherheit. Sie spitzt die Frage zu, welche fallspezifischen
Anpassungsleistungen erbracht werden diirfen, ohne polizeiliche Stan-
dards zu verletzten. Fiir die ausldndische Polizistin stellt sich die Frage:
Soll sie in fremder Sprache kommunizieren oder stellt sie damit eine prob-
lematische Nidhe zu ihrer Kundschaft her? Kann sie kultursensitiv arbeiten,
ohne eine Verwiésserung ihrer Rolle zu riskieren? Wie kann der Polizist kul-
tur-, migrations- oder diversitdtssensitiv arbeiten, ohne sich der Diskrimi-
nierung oder Bevorteilung, Sonderbehandlung oder Parteilichkeit «schul-
dig» zu machen? Den polizeilichen Fall diversitdtsgerecht anzuschauen
und entsprechend zu handeln, diirfte die Polizei fachlich maximal her-
ausfordern - Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund ganz
besonders. Denn mit einem Diversity-Ansatzriskieren sie, je nach Herkunft
oder kulturellem Background der im Fall involvierten Personen andersar-
tig zu handeln, Regeln unterschiedlich durchzusetzen, das Gesetz unein-
heitlich auszulegen.'” Um den Herausforderungen der polizeilichen Praxis
standzuhalten, bedarf die Einfithrung von Diversity einer systematischen,
handlungswissenschaftlich fundierten Konzeption. Diversity kann nur als
Erweiterung der polizeilichen Standards gedacht werden, muss also bei
diesen ansetzen.

Beispiel 2: Der professionelle Einzelfall — Ideal der maximalen Vielfalt
Vielfaltsorientiert zu arbeiten, «Akzeptanz und der offene Umgang mit
Anderen» (David 2011, S. 38) — das sind Anforderungen, die fiir Professio-
nelle der Sozialen Arbeit auch innerhalb der o6ffentlichen Verwaltung
selbstverstdndlich sein diirften. Denn der Umgang mit Vielfalt (hier ist die
migrationsbedingte Vielfalt gemeint) stellt fiir sie einen genuin fachlichen
Anspruch dar: Ein professioneller Umgang mit Klientinnen und Klienten
zeichnet sich durch einen ausgezeichneten Einzelfallbezug aus. Professio-
nelle der Sozialen Arbeit entwickeln eine hohe Sensibilitét fiir die Indi-
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vidualitét ihrer Klientel, fiir die einzigartigen Konstellationen des jewei-
ligen Falles. Zwar verfiigen sie iiber eine handlungswissenschaftliche
Expertise, so auch tiber Wissen iiber Herkunftskulturen, Herkunftsgesell-
schaften und Migrationsprozesse (vgl. Gaitanides 2006). Dieses wird aber
immer aufdie individuelle Situation bezogen, es wird «fallspezifisch «iber-
setztw», wie Oevermann (2009, S. 116) meint. Professionalitéit zeichnet sich
im beruflichen Handeln durch die «Gleichzeitigkeit von Theorieverstehen
(instrumentell-technische bzw. wissenschaftlich-rationale Komponente)
einerseits und Fallverstehen (verstehende bzw. verstandigungsorientierte
Komponente) andererseits» aus (Dewe et al. 2001, S. 37). Die Interpretation
der Problematik und die Erarbeitung von Losungen vollzieht sich somit in
jedem individuellen Fall immer wieder von neuem (Thiersch 1993; Grun-
wald/Thiersch 2004; Oevermann 2009, S. 115f.) — und zwar unter Einbe-
zug der Betroffenen (Dewe et al. 2001, S. 32; Miiller 2002, S. 735 ff.). Weil die
Erbringung von personalen Dienstleistungen (Beratung, Erziehung, Bil-
dung etc.) Interaktion und personale Beziehung zwischen Professionellen
und Klientel voraussetzt, «hdngt die Effektivitédt sozialer Dienstleistungs-
produktion maf3geblich von der Mitarbeit beziehungsweise Mitwirkungs-
bereitschaft (Koproduktion) des Klienten an der Erbringung der Dienstleis-
tung ab» (Merten/Olk 1996, S. 570).

Die Wahrnehmung von Heterogenitit und Komplexitdt von
lebensweltlichen Zusammenhéngen, von Vielfalt und Andersartigkeit,
stellt somit eine Grundvoraussetzung des professionellen Handelns dar.
Vielfalt wird von Professionellen der Sozialen Arbeit auf Ebene des Ein-
zelfalls konzeptualisiert, sie sehen immer eine «Vielfalt von Einzelfdllen»
und hiiten sich davor, ihre Klientel einseitig nach bestimmten, in Diver-
sity-Konzepten relevanten, Eigenschaften zu kategorisieren — z.B. nach
Geschlecht, Kultur, Alter, sexuelle Orientierung oder Religion (Keuk et al.
2011). Ihr Handeln zeichnet sich durch nichtroutinisierte, nichtstandardi-
sierbare Interventionen aus (Oevermann 2009; Dewe et al. 2001). Massnah-
men miissen geméss dem «lebensgeschichtlichen Kontext der betroffenen
Lebenspraxis» modelliert werden, damit sie dort «an die konkreten fallspe-
zifischen Konstellationen ankniipfen k6nnen und von der Lebenspraxis
selbst auch praktisch folgenreich angeeignet werden kénnen» (Oevermann
2009, S. 117). Gerade deshalb sind Ermessensrdume fiir das professionelle
Handeln in der Sozialen Arbeit konstitutiv.
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Professionelle Diversity

Die Logik von Diversity scheint sich mit dem professionellen Einzelfall-
bezug eigentlich ganz gut zu vertragen. Jedoch nur dann, wenn Diversity
maximale Vielfalt zuldsst. Der Einzelfallbezug der Sozialen Arbeit fordert
ein sehr weitgehendes Verstdndnis von Vielfalt, das sich keinesfalls kul-
turalistisch, kollektivistisch respektive gruppenbezogen nivellieren lasst
(Ehret 2011, S. 49). Erst wenn Diversity Vielfalt transkulturell konfiguriert,
somit «Kultur» prozesshaft, transformierbar und fragmentiert begreift und
— anders als die dltere Wahrnehmung — Kultur nicht mehr als abgeschlos-
sene Einheit entwirft, wird sie fiir den professionellen Einzelfallbezug
anschlussfihig (Welsch 2005; Wicker 1996). Erst die Vielfaltskonzeption der
Transkulturalitdt dezentriert und diversifiziert «<kulturelle» Vielfalt soweit,
dass sie die jeweils individuellen Unterschiede des Einzelfalls in eine pri-
vilegierte Stellung bringt: «Iranskulturalitdt kennt keine festen Grenzen,
keine absolut giiltige universale und keine allgemein giiltige kognitive
Rationalitdt und entsteht somit in einem gegebenen Zeitabschnitt und fiir
eine spezifische Situation immer wieder neu.» (Domenig 2007, S. 173) Die
Differenz oder Andersartigkeit muss dabeinicht als aufgehoben gelten, wie
Hamburger (2006, S. 185) meint, sondern sie wird im Sinne Ehrets (2011,
S. 49) verfliissigt, als «etwas Variables, in der gesellschaftlichen Interaktion
Flexibles, Formbares und Formendes» begriffen. Die Vielfalt wird aufgrund
dieses Verstdndnisses gewissermassen vielfiltiger.

In den Blick der Professionellen gerdt dann weniger eine «Kul-
tur» oder «Kulturzugehorigkeit», sondern «individuelle Lebenswelten in
der besonderen Situation und in unterschiedlichen Kontexten» (Domenig
2007, S. 174). Migrationserfahrungen und soziokulturelle Bedeutungs-
welten lassen sich «nicht bestimmten «Kulturen»» zuordnen, sondern ste-
hen vielmehr mit Ubergédngen von der einen zur anderen Lebensform in
Beziehung (Domenig 2001, S. 34). Mit einem engen Blick auf kulturspezi-
fische Hintergriinde entsteht das professionelle Risiko, dass lebensweltli-
che Beziige und individuelle Migrationserfahrungen ausgeblendet werden
(ebd.). Konsequenterweise folgert Domenig (2001, S. 36), dass transkultu-
relle Kompetenz keine «zusdtzliche, auf MigrantInnen spezialisierte Kom-
petenz» beinhaltet, sondern «professionell kompetentes Handeln auch im
Migrationskontext» meint (ebd.). Transkulturalitédt scheint also in hohem
Masse anschlussfdhigandieAnforderungensozialarbeiterischer Professio-
nalitdt zu sein. Wenn wir erkennen und dariiber staunen, wie unterschied-
liche Kulturkonzepte (Interkultur, Transkultur, Multikultur u.a.) simul-
tan und keineswegs trennscharf verwendet werden (Arn 2004; EKA 2005a,
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2005b), dann werden die Vorziige einer professionstheoretisch gerahmten
Transkulturalitidt deutlich. Damit erhélt sie ein robusteres praxeologisches
Profil: transkulturelle Vielfalt im Sinne eines professionellen Vielfaltsver-
stindnisses, professionelles Diversity Management als Handlungsrahmen.

Die Tiicken der Rekrutierungslogik und die Durchsetzung des Einzelfalls

Mit Blick auf eine professionelle Konzeption von Diversity stellt uns nun die
Rekrutierungspolitik des Offnungsprogramms vor ein grosseres Dilemma.
Denn die propagierte innere Offnung der Verwaltung operiert ja keines-
wegs mit einem transkulturellen Verstdndnis von Vielfalt (auch wenn sie
es so nennt). Vielmehr strukturiert sie diese analog des Modells der repra-
sentativen Verwaltung via «Staatsangehorigkeit». Der Diversity-Ansatz
konzipiert hier eine Passung zwischen Verwaltungsangestellten mit Mig-
rationshintergrund und ihrer ausldndischen Klientel, die sich aus einem
dhnlichen kulturellen Background alimentiert (gleiche Sprache, gleiche
Herkunft, gleiche Ethnie oder gleiche Kultur). Die Differenzkonstruktion
wird entlang von ethnisch-kulturellen Zugehorigkeiten konzipiert (Eppen-
stein/Kiesel 2008, S. 54f.) und verfestigt sich organisationell, weil das aus-
lindische Personal iiber die iiblichen fachlichen Anforderungen hinaus
auch aufgrund solcher Merkmale rekrutiert wird. Dieses strukturell ver-
ankerte Setting (Personal mit Migrationshintergrund fiir eine Klientel mit
Migrationshintergrund) kompromittiert die Professionslogik dieser Mitar-
beitenden. Denn erstens prdjudiziert es eine betonte Sensibilitdt fiir Kultur-
und Migrationsfragen, die aus professionellen Uberlegungen nicht a priori
gegeben sein kann. Relevante Themen und Perspektiven miissen immerim
Fallkontext und gemeinsam mit Klientinnen und Klienten ermittelt wer-
den. «Ein dmmer-schon-Bescheid-Wissen-iiber tritt dann an die Stelle
des methodisch kontrollierten Einzelfallverstehens» (Eppenstein/Kiesel
2008, S. 236). Zweitens ist dieses Setting eher anféllig fiir kulturalisierende
Verzerrungen, weil ihm eine Auffassung von Kultur als «<Herkunftskultur,
d.h. als national oder ethnisch geprédgte Kultur» eingeschrieben ist — ein
«essentialististisches Verstindnis von Kultur» also, das kollektivistische
Zuschreibekategorien bedient (Ehret 2011, S. 49).

Ein derart pradisponiertes Setting scheint Angestellten mit Migra-
tionshintergrund ein kulturalistisches Verstdndnis der Vielfalt aufzudran-
gen, das aus professioneller Sicht natiirlich nicht haltbar ist. Professionelle
sind zwar in der Lage, das kulturalisierende Setting professionell umzu-
deuten, denn sie verfiigen iiber die dazu notwendigen Ermessensrdume.
Um eine professionelle Einzelfallperspektive durchzusetzen, miissen sie
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aber iiber eine anspruchsvolle, eigentlich kontraintuitive Reflexionsbereit-
schaft verfiigen. Sie miissen die ihnen nahegelegte, herkunfts- oder kul-
turell bedingte Vertrautheit gegeniiber ihren Fillen ablegen, ihr selbst-
verstidndliches Verstehen oder die (vermeintlich) mit den Féllen geteilte
Erfahrung verfremden. Konkreter noch: Professionelle mit Migrationshin-
tergrund diirfen sich nicht kompetent wiahnen, weil sie (angeblich) wis-
sen und verstehen, wie «ihre Landsleute» im Alltag wahrnehmen, denken,
fithlen oder handeln — denn damit werden sie «blind» fiir deren je spezifi-
sche Deutungs- und Handlungsmuster. Vielmehr sollten sie Distanz zum
organisationell préakonfigurierten Fall gewinnen, damit dieser zu einem
«echten Einzelfall» werden kann. Sie miissen die ihnen attribuierten inter-
kulturellen Kompetenzen dekonstruieren, sich gewissermassen kultu-
rell inkompetent machen, damit sie diesen Gefahren nicht erliegen — mit
Ausnahme der Fremdsprachenkompetenz als kommunikativer Grund-
voraussetzung, falls wir diese als herkunftsspezifisch erachten wollen. Alle
weiteren, ihnen zugewiesenen kulturellen Kompetenzen scheinen parado-
xerweise eher deprofessionalisierend zu wirken, weil sie die professionelle
Vielfalt des Einzelfalls tendenziell unterwandern.

Diese Grundsdtze einer professionell verstandenen Vielfalt gel-
ten natiirlich genauso fiir die «<Schweizer Professionellen», womit klar wer-
den diirfte, dass die gleiche Herkunft von Personal und Klientel fiir pro-
fessionelle Handlungsqualitdt eher eine Herausforderung darstellt. Das
ist vielleicht das grosste Lehrstiick, das uns das Diversity-Konzept im pro-
fessionellen Feld bietet: dass alle Professionellen um diese «Tiicken ihrer
Herkunft» wissen miissen. Sie diirfen das ihnen doch so Vertraute und
Bekannte nicht als Selbstverstdndlichkeit hinnehmen, sondern miissen
Ethnographen ganz dhnlich immer wieder von neuem, im jeweiligen Ein-
zelfall, entdecken und nachvollziehen wollen. In dieser Hinsicht stellt die
Offnungsstrategie der Verwaltung ihr Personal mit Migrationshintergrund
aber vor eine besondere professionelle Herausforderung, denn der Einzel-
fall muss gegen die kulturalisierende Logik des institutionellen Settings
durchgesetzt werden. Professionelle mit Migrationshintergrund miissen
den professionellen Einzelfall gegeniiber dem organisationell heraufbe-
schworenen «ausldndischen Regelfall» behaupten, kulturalistische Vielfalt
konsequenterweise professionalisieren oder anders gesagt transkulturali-
sieren, verfliissigen, vervielfiltigen. Sie miissen also mehr Vielfalt einfor-
dern, um professionellen Standards zu geniigen.
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Will sich die Verwaltung gegeniiber der Migrationsbevolkerung 6ffnen und
diversifiziert sie ihr Personal, um mit einer vielfdltigen Bevolkerung viel-
faltig zu verfahren, so sind davon zentrale Handlungsstandards von Ver-
waltungsabteilungen und Berufsgruppen betroffen. Die Vielfaltslogik des
Diversity-Ansatzes scheint je nach Verwaltungsdienst spezifische Hand-
lungswiderspriiche hervorzurufen, die gerade deshalb als policyrelevant
zu erachten sind, weil sie in der Praxis fundamentale Irritationen verursa-
chen konnen. Diversity konfrontiert die Polizei mit einem zu hohen Viel-
faltsanspruch, weil sie damit ihre Handlungsmaximen verletzt (Gleich-
behandlung, Gesetzmadssigkeit). Sozialarbeiterische Verwaltungsdienste
wiederum fordern ihrer Professionslogik gemdss mehr Vielfalt (Einzelfall),
als ein kulturalistisch (statt transkulturell) konfiguriertes Vielfaltsver-
stdndnis zu bieten vermag. Dies ist bei der bisherigen Rekrutierungslogik
(der passiven Reprédsentation gemdss Staatsbiirgerschaft) des offiziellen
Offnungsprogramms offensichtlich der Fall. Diese Widerspriichlichkeiten
verweisen auf ein sehr grundsitzliches Dilemma, in dem die «transkultu-
relle Offnung der Verwaltung» zu ankern scheint: Vielfalt anerkennen, um
Gleichbehandlung zu gewédhrleisten; Unterschiede auflésen zu wollen, die
zuvor durch die Anerkennung der Vielfalt betont wurden (Schréer 2011,
S. 63). Diesem Spannungsfeld zwischen Ungleich- und Gleichbehandlung
scheint die Offnung unweigerlich ausgesetzt zu sein.

Von diesem dilemmatischen Ankerpunkt ausgehend, muss das
Offnungsprogramm zwingend praxeologisch modelliert werden und sich
gegeniiber den Vielfaltskonstruktionen der jeweiligen Dienste 6ffnen. Es
geht eben nicht nur um die Vielfalt der Bevélkerung oder um die Vielfalt des
Personals, sondern auch um eine Vielfalt der praktisch wirksamen Hand-
lungsprinzipien einer vielfdltigen Verwaltungspraxis. Wenn die Eidgendos-
sische Ausldanderkommission (EKA 2005b, Hervorh. i.0.) schreibt, es sei
«vor allem prioritdr», «dass iiberhaupt solche Prozesse eingeleitet werdenn,
dann iibersieht sie woméglich diejenigen «Kollateraleffekte» der Diversifi-
zierung, die einen Offnungsprozess kontraindiziert erscheinen lassen und
letztlich auch torpedieren werden. Im Kontext der 6ffentlichen Verwaltung
ist es eben nicht «un état d'esprit» (Wenger 2005, S. 86) und nicht bloss eine
Frage der Einstellung, ob sich Verwaltungseinheiten gegeniiber weiteren
practice ideologies 6ffnen. Vielmehr sind damit weitreichende Implikati-
onen verbunden, die die organisationelle, berufliche oder professionelle
Dienstleistungsqualitdt wesentlich tangieren. Je nach Vielfaltslogik birgt
Diversity ein betrachtliches Potential, die fachlichen Handlungsmaximen
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von Verwaltungsdiensten zu subvertieren und kann beachtliche Hand-

lungsunsicherheiten provozieren.
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Anmerkungen

1 Inder Schweizleben heute gegen 1,65
Millionen Ausldnderinnen und Ausldn-
der (21,4 % der gesamten Bevolkerung).
Nahezu ein Viertel der ausldndischen
Bevélkerungistin der Schweiz gebo-
ren, jede dritte Eheschliessung ist eine
binationale Verbindung und jede vierte
Arbeitsstunde wird von auslandischen
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Erwerbstétigen geleistet (TAK 2009, S. 1).
Weit iiber 60 % verfiigen tiber eine unbe-
fristete Niederlassungsbewilligung und
inzwischen lebt eine zweite und dritte
Ausldndergeneration in der Schweiz
(nahezu 20 % aller Ausldnderinnen und
Auslidnder) (Piguet 2006, S. 122).

2 Heute: Eidgendssische Kommission fiir
Migrationsfragen (EKM).
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In Ergdnzung dazu verdffentlichte

die EKA auch eine Ausgabe der Zeit-
schrift fiir Integration und Migration
terra cognita (7/2005), die unterschied-
liche Aspekte und Strategien einer Off-
nung der Institutionen beleuchtet. Wei-
ter hat die EKA zwei Studien in Auftrag
gegeben (PricewaterhouseCoopers 2003;
Arn 2004), um mogliche Stossrichtungen
fiir die Entwicklung einer Bundespolitik
auszuloten.

Ohne aber das Verhéltnis der beiden
Ansiétze eindeutig zu bestimmen.

Es gelte offen und transparent zu kom-
munizieren. Stellen mit direktem Kun-
denkontakt sollen befihigt werden, «sich
auf die Vielfalt der Bevolkerung einlas-
sen zu konnen» (Eidgendssische Auslidn-
derkommission 2005b). Das Personal soll
im Rahmen von Ausbildungen interkul-
turelle und situationsbezogene Kompe-
tenzen erwerben (Tripartite Agglome-
rationskonferenz 2009, S. 14). Die EKA
empfiehlt Offnungszeiten zu flexibilisie-
ren, Blirgerbiiros einzurichten etc. «Kun-
denndhe ist dabei ein wichtiges Prinzip»
(Eidgendssische Auslanderkommaission
2005b). Diesbeziiglich werden Massnah-
men wie die Ubersetzung von Informa-
tionen in die hdufigsten Migrationsspra-
chen oder der Beizug interkultureller
Ubersetzer genannt.

Auch in der PricewaterhouseCoopers-
Vorstudie Integrationsforderung in der
Verwaltung nimmt die Anstellung von
ausldndischem Personal einen mar-
ginalen Stellenwert ein: Massnahmen
zur Steigerung der Auslanderquote in
der Verwaltung werden zwar erwédhnt,
jedoch kaum diskutiert oder konzeptu-
alisiert (PricewaterhouseCoopers 2003,
S.26u.28).

Ermessensrdume resultieren aber auch
daraus, dass politische Programme einer
praktischen Umsetzung bediirfen. «As

Revue suisse de travail social 10.11

a consequence, in their day-to-day work,
street-level bureaucrats have to work out
practical versions of public policy that can
often look quite unlike official pronounce-
ments.” (Evans/Harris 2004, S. 876) “Ina
limited sense, they are the authors of the
policies that are finally delivered.” (Lipsky
2010, S. 212).

Dass personliche Motive auch im Spiel
sein kénnen, soll nicht in Abrede gestellt
werden. Was hier aber zundchst inter-
essiert, sind die beruflichen bzw. pro-
fessionellen oder auch institutionellen
Handlungslogiken, denen Verwaltungs-
angestellte berufsméssig oder institutio-
nell (Mandat u.a.) verpflichtet sind.

Die Zulassung zum Polizeiberuf oder
zur Ausbildung zur Polizistin/zum Poli-
zisten variieren je nach Kanton. So wer-
den geméss dem Anforderungsprofil der
Kantonspolizei Basel-Stadt Bewerberin-
nen und Bewerber fiir den Polizeiberuf
mit einer Niederlassungsbewilligung C
zugelassen (http://www.polizei.bs.ch/
polizeiberuf/anforderungsprofil.htm,
Zugriff: 19.07.2011; vgl. dazu auch Kiib-
ler/Pineiro 2011). Weiter wird ein ein-
wandfreier miindlicher und schriftlicher
Ausdruck in deutscher Sprache ver-
langt sowie das beherrschen mindestens
einer Fremdsprache (Franzdésisch, Italie-
nisch oder Englisch). Die Kantonspolizei
Ziirich hingegen verlangt fiir eine Zulas-
sung zur Ausbildung und fiir die Aus-
iibung des Polizeiberufs das Schweizer
Biirgerrecht (http://www.kapo.zh.ch/
internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/
ausbildung_laufbahn/polizist_in/anfor-
derungen.html, Zugriff: 19.07.2011).

Bei Lipsky (2010) wird dariiber hinaus
auch deutlich, dass die Polizei (street-
level bureaucracy) aufgrund der ihr gege-
benen Ermessensrdume, denen sie sich
notabene nicht entziehen kann, mit
jedem Fall anders verfdahrt.

53



	Irritationen der Vielfalt : fachliche Implikationen einer transkulturellen Öffnung der Verwaltung

